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ApothekerkritisierenHausärztin
Dass Hausärzte im Aargau keine Medikamente verkaufen dürfen, sei ein Standortnachteil,
kritisierte eine Medizinerin. Der Apothekerverband widerspricht.

In kaum einem anderen Kanton
gibt es weniger Hausärzte pro
Einwohner als im Aargau. Aus
diesem Grund hat die AZ kürz-
lich über ein Porträt über Ursula
Hesse veröffentlicht, die in
Kleindöttingen als Hausärztin
arbeitet. Sie sagt: «Ich mag mei-
nen Beruf. Er ist unglaublich
vielseitig und ich erfahre viel
Wertschätzung.»

Ebenfalls äusserte sich die
38-Jährige dazu, dass Hausärz-
tinnen und Hausärzte im Aargau
keine Medikamente abgeben
dürfen. Hesse liess durchbli-
cken, dass sie rund einen Drittel
mehr Einnahmen haben könn-
te, wenn sie die Medikamente
selbst verkaufen könnte. Da-
durch habe der Aargau einen ge-
waltigen Standortnachteil.

Medikamentenverkauf
bringekeineVerbesserung
Diese Aussagen rufen den Aar-
gauischen Apothekerverband
mit seinem Präsidenten Hans

Jürg Engel auf den Plan. In einer
Mitteilung kritisiert der Ver-
band, dass durch den AZ-Artikel
derEindruckerwecktwerde,der
fehlendeMedikamentenverkauf
durch Ärzte sei im Aargau mit-
verantwortlich für den Hausärz-
temangel. Gegen diese Behaup-
tung wehrt sich der Apotheker-
verband: «Der Medikamenten-

verkauf durch Ärzte verbessert
die hausärztliche Versorgung
nicht – im Gegenteil.»

Die Fakten, schreibt der
Apothekerverband, würden Fol-
gendes zeigen: Kantone, in
denen die Ärzte Medikamente
verkaufen können, haben weder
mehr noch besser verteilte
Hausarztpraxen. Dafür litten sie
oft unter einer schlechteren
Apothekenabdeckung – was die
medizinische Grundversorgung
insgesamt schwäche.

Der Aargauische Apotheker-
verband argumentiert weiter,
weltweit gelte die Regel, dass
Ärzte die Rezepte verschreiben
und die Apotheken die Medika-
mente abgeben.

Esgehtnurzusammen, sagt
derApothekerverband
Dennoch unterstütze der Aar-
gauische Apothekerverband die
Forderung nach besseren Rah-
menbedingungen für Hausärz-
tinnen und Hausärzte, schreibt

er in seiner Mitteilung. Es brau-
che vor allem «einen gerechten
Tarif, um die wichtige Arbeit der
Haus- und Kinderärzte abzugel-
ten».

Weiter heisst es: «Es kann
nicht sein, dass ein Tarif nicht
regelmässig an Teuerung und
veränderte Anforderungen an-
gepasst wird.» Lösungen liegen
aus Sicht des Apothekerver-
bands jedoch auch bei struktu-
rellen Fragen wie Arbeitsmodel-
len, Nachwuchsförderung und
attraktiven Praxisbedingungen
und «nicht bei der Ausweitung
des Medikamentenverkaufs auf
Ärzte».

Es brauche nachhaltige Stra-
tegien, die gemeinsam erarbei-
tet würden, um die medizini-
sche Grundversorgung zu-
kunftsfähig zu machen, findet
der Aargauische Apothekerver-
band. «Der Verkauf von Medi-
kamenten durch Ärzte ist dabei
kein Teil der Lösung – sondern
Teil des Problems.» (cri)

«DasVerbotgilt absolut»
Pascal Furer darf seinen Weinautomaten vorläufig weiter betreiben. Die Suchthilfe erklärt aber, warum das Aargauer Gesetz so scharf ist.

Daniel Vizentini,
Dominic Kobelt

Siehabenein feinesAbendessen
vorbereitet, aber der passende
WeinfehltunddieGeschäftesind
schon zu? In Staufen gibt es für
solche Fälle einen Weinautoma-
ten. Pascal Furer, Geschäftsfüh-
rer des Verbands Aargauer Wein
und Fraktionschef der SVP im
Grossen Rat, bietet diese Mög-
lichkeitseitzweiJahrenbeiseiner
Kundenmosterei an.

UmeinemVerkaufanUnter-
16-Jährige vorzubeugen, muss
beim Gerät ein Ausweis eingele-
senwerden–wiebeieinemZiga-
rettenautomaten.Dochnunstell-
te sich heraus, dass der Verkauf
vonAlkoholviaAutomatennicht
zulässigseinsoll.LautdemAlko-
holgesetzvomBund,aktualisiert
Anfangder1980er-Jahre, istzwar
nur der Verkauf von gebranntem
AlkoholwieSchnapsanAutoma-
ten verboten. Seit dem kantona-
lenGastgewerbegesetzvon1997
herrscht im Aargau aber ein
grundsätzliches Verkaufsverbot
von alkoholhaltigen Getränken
mittels Automaten. Damals be-
reiteten die ersten Alcopops wie
zum Beispiel «Hooch» dem Ju-
gendschutz Sorgen.

Das kantonale Amt für Ver-
braucherschutz schaute diese
WocheinStaufenvorbei.Vorerst
läuft der Automat weiter, eine
Entscheidung steht noch aus.
PascalFurer,derdortvorwiegend
QualitätsweineimhöherenPreis-
segmentanbietet,erklärtaufAn-
frage: «Das Gesetz aus dem letz-
ten Jahrtausend meint mit dem
Verbot von Automaten für Alko-
holverkauf kaum unser Gerät.»

Die heutigen Möglichkeiten
der Automatisierung hätten sich
die damaligen Gesetzgebenden
kaum vorstellen können, sagt er.
«Wir sindüberzeugt,dasswir le-

gal unterwegs sind und die sei-
nerzeitigen Ziele des Gesetzge-
bers einhalten.» Das Gerät sei
laut Pascal Furer «eher ein On-
lineshop» mit einer Abholstelle.
«Und, imGegensatzzudenmeis-
ten von diesen, mit funktionie-
render Alterskontrolle.»

JegrösserdasProblem,
desto schärferdasGesetz
Warum dürfen Zigaretten an
Automaten mit derselben auto-
matischen Alterskontrolle via
Einlesen eines Ausweises ver-
kauft werden, edle Weine aber
nicht? Rahel Klarer, Sprecherin
des kantonalen Departements
Gesundheit und Soziales, stellt
klar:DieAbgabevonalkoholhal-

tigen Getränken durch Automa-
tenist imKantonverboten,unab-
hängig davon, ob eine Altersprü-
fung erfolgt oder nicht. «Dieses
Verbot ist nicht an Bedingungen
geknüpft – es gilt absolut.»

Istdasverhältnismässig?Was
ist der Sinn davon? Mark Bach-
ofen und Hans Jürg Neuen-
schwander von der Suchthilfe
Aargau erklären auf Anfrage:
«Die Problemlast entscheidet
über die Festsetzung von Rege-
lungen.Dasgilt sowohl fürNiko-
tin als auch für Alkohol.» Das
heisst: Je grösser das Problem,
destoschärferseidasGesetz,um
dagegen vorzugehen. Entschei-
dendsei,obesderÖffentlichkeit
gelinge,dieJugendschutzbestim-

mungen umzusetzen. Dies «mit
geeigneten Massnahmen», wie
die Suchthilfe darlegt.

Kinder und Jugendliche sol-
lenmöglichstspät inKontaktmit
Nikotin- und Alkoholprodukten
kommen.«Präventionsmassnah-
menfunktionierenso,dasssowe-
nig Risiken für Alkoholkonsum
entstehen sollen wie möglich.
Das sieht man bei der Beschrän-
kung vom Alkoholverkauf wie in
der Werbung oder bei der Fest-
setzung des Preises.»

Im Aargau, wie in anderen
Kantonen, sei Alkohol die Sub-
stanz,wegenderdiemeistenPer-
sonen die Suchtberatung aufsu-
chen müssen. «Die gesamte Ge-
sellschaft isthiergefordert,mehr

Verantwortungzuübernehmen»,
so die Aargauer Suchthilfe.

WillGrossratFurernun
dasGesetzändern?
In Zeiten von wachsendem On-
line-Verkauf und fortschreiten-
der Digitalisierung könnte eine
Anpassung des Aargauer Geset-
zes aber angebracht sein. Über-
legtsichPascalFureralsGrossrat
einesolchebereits?«DasAmtfür
Verbraucherschutzprüftnunden
Sachverhalt und dann sehen wir
weiter», sagt er. «Im Moment
sehe ich keinen Handlungsbe-
darf.Mittelfristig isteswohlsinn-
voll, wenn man die Begriffe des
Gesetzes den Gegebenheiten
undMöglichkeitenderaktuellen

Zeitanpasst,umkünftigMissver-
ständnisse zu verhindern.»

EineKlärungdergesetzlichen
LagekämenichtnurPascalFurer
zugute. In Ennetbaden gibt es
einen Weinautomaten auf dem
WeingutGoldwald.BetreiberMi-
chaelWetzelerklärt:«Wirunter-
nehmen im Moment nichts und
sind vom Amt für Verbraucher-
schutz nicht kontaktiert wor-
den.» Man habe offenbar zur
Kenntnisgenommen,dassdieAl-
terskontrolle beim Alkoholver-
kauf «kaum irgendwo so gut
funktioniertwiebeidiesemAuto-
maten», sagt er. Der Fall werde
beimKantonbearbeitet.«Mögli-
cherweise wird dies zu einer Ge-
setzesänderung führen.»

SVP-Grossrat Pascal Furer führt in Staufen diesenWeinautomaten. Die Alterskontrolle funktioniert, ist laut Gesetz aber egal. Bild: Melanie Burgener

Hans JürgNeuenschwander
Geschäftsführer Suchthilfe
Aargau

«Diegesamte
Gesellschaft
ist gefordert,
hiermehr
Verantwortung
zuüber-
nehmen.»

Der höchsteAargauer Apotheker
Hans Jürg Engel. Bild: zvg

Trump-Zölle:Kurzarbeitbei
vierAargauerFirmen
Wegen des Zollhammers sind Unternehmen mit total
160 Mitarbeitenden beim Kanton vorstellig geworden.

39 Prozent Importzölle für
Schweizer Produkte in den USA:
Für hiesige Firmen ist dies eine
Schocknachricht. Schon bei der
Ankündigung des Zollhammers
am 1. August sprach die Aargaui-
sche Industrie- und Handels-
kammer (AIHK) von einer
«Hiobsbotschaft für die export-
orientierte Aargauer Wirt-
schaft».

Um Betriebe und Arbeitneh-
mer vor den Auswirkungen der
Zölle zu schützen, fordern Ge-
werkschaften und Gewerbever-
bände derweil eine Verlänge-
rung der Kurzarbeit. Im Früh-
ling wurde sie auf 18 Monate
verlängert, aus Furcht vor den
Folgen der Zölle. Nun sollen es
gar 24 Monate werden.

Haben wegen der 39-Pro-
zent-Zölle bereits Aargauer Fir-
men Kurzarbeit angemeldet?
Das kantonale Departement
Volkswirtschaft und Inneres
(DVI)antwortet:«ImAargauha-
ben vier Firmen mit total rund

160 betroffenen Mitarbeitenden
eine laufende Bewilligung für
Kurzarbeit im direkten oder in-
direkten Zusammenhang mit
den US-Zöllen.» Um welche
Unternehmen es sich handelt,
dürfe man nicht sagen, heisst es
beim DVI.

Kurzarbeit verhinderte
Entlassungen
Warum macht Kurzarbeit Sinn?
Auch diese Frage antwortet das
DVI, Kurzarbeit verfolge den
Zweck, kurzfristig Entlassungen
zu verhindern. Aber: «Die
Arbeitsausfälle müssen dabei
ausserordentlicher und vorüber-
gehender Natur sein.»

Das DVI verweist auf eine
Analyse der Konjunkturfor-
schungsstelle der ETH Zürich
von 2018 . Diese habe aufge-
zeigt, dass Kurzarbeit nach der
Finanzkrise in den Jahren 2009
bis 2015 dazu beigetragen habe,
Entlassungen zu verhindern,
schreibt das DVI. (cri)
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